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Norm

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

AVG §59 Abs1;

AVG §60;

BDG 1979 §137 Abs1 idF 2003/I/130;

BDG 1979 §137 Abs3 idF 1994/550;

BDG 1979 §284 Abs58 Z3 idF 2005/I/80;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Bei der Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer konkreten Richtverwendung handelt es sich nicht um einen

Subsumtionsvorgang (vgl. das hg. Erkenntnis vom 14. Mai 2004, Zl. 2003/12/0219). Die Ausführungen der Behörde,

wonach es sich bei der Abteilung, welcher der Beamte bis zu seiner Ruhestandsversetzung angehörte, nicht um eine

besonders bedeutende handle, vermag daher den Spruch des Bescheides nicht zu tragen. Unzutre@end ist auch die

Annahme der Behörde, wonach die Frage der besonderen Bedeutung einer Abteilung an der Höhe der dem

Abteilungsleiter tatsächlich zur Auszahlung gebrachten Leiterzulage zu bemessen wäre.
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